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Begründung: 

Der o.g. Antrag wurde mit  großer Mehrheit  auf der zurückliegenden 
Kreismitgliederversammlung der CDU Mit telsachsen am 24.09.2022 
beschlossen. Als Christ lich Demokrat ische Union sollten wir uns beflei-

ßigen, unsere Sprache wertzuschätzen und nicht  künst lich verbiegen 
zu lassen. 
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Antragsteller:  

Kreisvorstand CDU Sächsische Schweiz -  Osterzgebirge 

 

Betreff: Brandschutz Wald 

 

Der Landesparteitag möge beschließen: 

Die Erfahrungen der großflächigen Waldbrände im Sommer dieses 
Jahres haben Mängel an Löschkapazitäten und feuerwehrtechni-

schen Ausstat tung offengelegt, deren Behebung die für den Brand-
schutz verantwort lichen Kommunen überfordert .  

Darum fordert die Sächsische Union alle relevanten Akteure dazu auf 

 

x Sich für die Beschaffung einer Grundausstat tung geeigneter 
Löschflugzeuge in Verantwortung des Bundes einzusetzen, die 
bei entsprechenden Großschadensereignissen in den Ländern 
zur Unterstützung der ört lichen Brandschutzkapazitäten ein-

gesetzt  werden können. 

x Sich mit  dem Bund und den anderen Bundesländern über län-
derübergreifende Konzepte und Zusammenarbeit  bei der Be-

kämpfung solcher Großschadensereignisse zu verständigen. 

x Den zunehmenden Risiken und Ausstat tungsbedarfe, die sich 
vor allem in von großen Waldbeständen geprägten Regionen 
Sachsens infolge der zunehmenden Trockenheit  für die für den 
Brandschutz zuständigen Kommunen ergeben, bei der Zu-

wendungen für feuerwehrtechnische Ausstattungen aus dem 
Haushalt  des Freistaates zu berücksicht igen. 

 

Votum der Antrags-

kommission: 

Überweisung an 
Landtagsfrakt ion 
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Begründung: 

Das Gebiet  des Nat ionalparks Sächsische Schweiz erstreckt  sich 
rechtselbisch im Gebiet  des Landkreises Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge über eine nicht  zusammenhängende Fläche von 9.350 

ha. 93 % des Gebiets bestehen aus Wald-  und Felsbereichen, die 
rest lichen 7 % sind Offenland. Das Gebiet  ist  gezeichnet von Spuren 
intensiver Nutzung, wie z.B. Rodung und Besiedlung der Randlagen 
(seit  dem 13. Jhd.), Forstwirtschaft , Flößerei und Jagd (seit  Mitte des 

15. Jhd.) sowie Tourismus, Wander-  und Klet tersport  (seit  dem 19. 
Jhd.). Mit  Begründung des NLP im Jahr 1990 wurde festgesetzt , dass 

im Jahr 2030, also 40 Jahre nach Gründung, das 75%- Wildnis Ziel 

erreicht  werden soll.  
 
Der Nat ionalpark wurde von der frei gewählten Volkskammer unter 
Missachtung der wiedergewonnenen kommunalen Selbstverwal-

tungsgarant ie der Städte und Gemeinden errichtet . Daraus ergeben 
sich bis heute fortwirkende Frikt ionen. Insbesondere wird die Voll-
zugspraxis der Landesdirekt ion von den Kommunen seit  Jahren als 

nicht  konsistent  und wegen der fehlenden wissenschaft lichen Grund-
lage krit isiert .  
 
Es fehlen t rotz des über 30- jährigen Bestehens des Nat ionalparkes 

wissenschaft lich abgesicherte Fakten, die die Prognose einer Ent-
wicklungsfähigkeit  des Nat ionalparks rechtfert igen würden und den 
Anforderungen von § 24 BNatSchG zu einem späteren Zeitpunkt ent-

sprechen können. Das Gebiet  ist  vielfach zerschnit ten, in eine stark 
siedlungsgeprägte Kulturlandschaft  und umfasst  im wesent lichen 
Schutzgüter, die mit  anderen Schutzkategorien, z.B. NSG hinreichend 
geschützt  werden könnten.  

 
Dabei ist  der Tatsache Rechnung zu t ragen, dass es sich zugleich um 
ein FFH- Gebiet  handelt . Aufgrund der inzwischen über 30 Jahre er-

folgten Monitoringmaßnahmen und wissenschaft lich- methodisch ab-
gesicherten Erhebungen durch die Nat ionalparkverwaltung als Natur-
schutzfachbehörde sollte kurzfrist ig die Ausarbeitung eines FFH-
Managementplanes möglich sein. Auf dieser Grundlage könnte die 

Nat ionalparkverwaltung ihren sich aus dem FFH- Status ergebenden 
Managementverpflichtungen nachkommen und Handlungssicherheit  
für alle Beteiligten schaffen.  

 
Unmittelbar an den Grenzen vieler Nat ionalparkflächen befinden sich 
Gemeinden, denen bei der im Interesse ihrer Bürgerinnen und Bürger 
gewünschten Entwicklung von Wohn-  und Gewerbeflächen mehr als 

nur enge Grenzen gezogen werden. Diese Wechselwirkungen wurden 




